
 

IM FOKUS! 

Die Bedeutung der Menschenrechte in der Demokratie 
Ein Beitrag zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 
 
Menschenrechte und Demokratie sind un-
trennbar miteinander verbunden und bedin-
gen sich gegenseitig. Menschenrechte gehö-
ren zur Grundlage einer Demokratie. Eine De-
mokratie wiederum schützt die Menschen-
rechte, etwa durch Gewaltenteilung und un-
abhängige Gerichte, wodurch sie ihre eigene 
Legitimation und Funktionsfähigkeit gewähr-
leistet. 
 
Anlässlich des Internationalen Tags der Men-
schenrechte am 10. Dezember führt dieser 
Beitrag in die Thematik ein und gibt einen 
Überblick über die Entstehung und die histo-
rische Entwicklung der Menschenrechte. 
Nach einer Darstellung der Systematik auf 
nationaler und internationaler Ebene wird 
beschrieben, in welchem Verhältnis Demo-
kratie und Menschenrechte zueinander ste-
hen. 
 
I. Auf dem Weg zur Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte 
 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft 

 
1 United Nations Regional Information Centre 
for Western Europe: Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. Artikel 1. https://un-
ric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschen-
rechte/, abgerufen am 11.11.2025. 
2 Vgl. Rudolf, Beate (2023): Die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte. Grundlage und 
Motor des Menschenrechtsschutzes. In: Aus Po-
litik und Zeitgeschichte 73 (49–50), S. 4–10, 
hier: S. 4 f. 

und Gewissen begabt und sollen einander im 
Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“1 – So 
lautet Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, die am 10. Dezember 
1948 als Resolution der UN-Generalver-
sammlung von Vertretern unterschiedlicher 
rechtlicher und kultureller Herkunft aus 
50 Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde.2 
Sie ist eine direkte Reaktion auf die schreck-
lichen Ereignisse und Verbrechen des Natio-
nalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, in dem 
die „Nichtanerkennung und Missachtung der 
Menschenrechte zu Akten der Barbarei ge-
führt haben“3. 
 
Die Menschenrechte entstanden aus einer 
langen historischen Entwicklung, deren Wur-
zeln in der Philosophie der Aufklärung lie-
gen; ihre ethischen Grundlagen finden sich in 
fast allen Kulturen und Religionen der Welt.4 
Sie sind historisch vor allem als Abwehr-
rechte gegenüber dem Staat erdacht, weil 
dieser „aufgrund seines Gewaltmonopols ein 
spezifisches Bedrohungspotenzial auf-
weist“5. Die „Idee, dass alle Staatsgewalt vom 
Volk und nicht von Gott und den Königen 

3 United Nations Regional Information Centre 
for Western Europe: Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. Präambel. https://un-
ric.org/de/allgemeine-erklaerung-menschen-
rechte/, abgerufen am 11.11.2025. 
4 Vgl. Baum, Gerhart (2022): Menschenrechte: 
Ein Appell. Salzburg: Benevento, S. 72. 
5 Peters, Anne; Askin, Elif (2020): Internationaler 
Menschenrechtsschutz. Eine Einführung. In: Aus 
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auszugehen hat, [wurde] im Zeitalter der Auf-
klärung gegen den heftigen Widerstand der 
Herrschenden, der Kirchen und des Adels er-
stritten“6. Dies führte im späten 18. Jahrhun-
dert zu den ersten nationalen Erklärungen 
wie etwa der französischen Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte. 
 
Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs zeig-
ten die Notwendigkeit, diese Rechte interna-
tional zu schützen, woraufhin die Vereinten 
Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte verabschiedeten. Diese bil-
det bis heute den „unangefochtenen Maß-
stab“7 für Orientierung und den Schutz der 
Menschenrechte weltweit.8 Sie gilt als ge-
meinsames Ideal für die Würde des Men-
schen. Die darin enthaltenen Prinzipien be-
sagen, dass jeder Mensch von Geburt an 
grundlegende, universelle Rechte besitzt, die 
seine Würde schützen und ihm ein freies, 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Diese 
Rechte sind unantastbar, nicht an Bedingun-
gen geknüpft und gelten unabhängig von Na-
tionalität, Geschlecht, Religion, Alter oder 
anderen Merkmalen.9 Sie sind universell, un-
veräußerlich und unteilbar.10 
 
Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte wird als kopernikanische Wende des 
Völkerrechts angesehen, weil mit ihr ein 

 
Politik und Zeitgeschichte 70 (20), S. 4–10, hier: 
S. 5.  
6 Baum, Gerhart (2022), S. 78. 
7 Rudolf, Beate (2023), S. 6. 
8 Vgl. Rudolf, Beate (2023), S. 6. 
9 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 
(2024): Dossier: Menschenrechte. 
https://www.bpb.de/themen/recht-jus-
tiz/dossier-menschenrechte/, abgerufen am 
18.11.2025. 
10 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg (2024): Dossier: Menschen-
rechte. https://www.lpb-bw.de/menschen-
rechte, abgerufen am 18.11.2025. 

grundlegender Perspektivwechsel verbun-
den ist.11 Sie erkennt nämlich an, dass „jeder 
Mensch Rechte gegen den Staat hat. Im Mit-
telpunkt der internationalen Ordnung steht 
daher nicht länger der Staat, sondern der 
Mensch“12, was durch die Verpflichtung zur 
Anerkennung der Menschenwürde des Ein-
zelnen manifestiert wird. Zentrale Prinzipien 
sind die Freiheit, Gleichheit und Würde eines 
jeden Menschen, das Verbot von Folter und 
Diskriminierung, das Recht auf Leben sowie 
politische Partizipations- und Abwehrrechte 
gegen den Staat. Sie bilden bis heute auch 
staatliche Schutzpflichten.13 
 
II. Verankerung auf nationaler und internati-
onaler Ebene 
 
Die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte geht aus dem in der Charta der Ver-
einten Nationen festgelegten Ziel der Ach-
tung der Menschenrechte hervor. Die Charta 
ist als völkerrechtlicher Vertrag anzusehen 
und erlangt somit für alle Länder, die sie ra-
tifiziert haben, Rechtsverbindlichkeit.14 
 
Eine gerichtliche Einklagbarkeit der Rechte 
sah die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte noch nicht vor.15 Diese wurde erstmals 
im Rahmen der Europäischen Menschen-
rechtskonvention im Jahr 1950 eingeführt. 
Weitere Verträge wurden später für Amerika, 

11 Vgl. Rudolf, Beate (2023), S. 5. 
12 Rudolf, Beate (2023), S. 5. 
13 Vgl. Krennerich, Michael (2018): Das Men-
schenrecht auf Bildung – Handlungsbedarf 
auch in Deutschland. In: Zeitschrift für Men-
schenrechte 12 (2), S. 130–149, hier: S. 133 
14 Landeszentrale für politische Bildung Baden-
Württemberg (2022): Charta der Vereinten Na-
tionen. https://www.lpb-bw.de/charta, abge-
rufen am 11.11.2025. 
15 Vgl. Forsthuber, Friedrich (6): Demokratie – 
Menschenrechte – Rechtsstaat. In: Zeitschrift 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit 2019 (6), 
S. 498–501, hier: S. 500. 
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Afrika und die arabischen Staaten geschlos-
sen. In diesen Verträgen haben sich die un-
terzeichnenden Staaten verpflichtet, im eige-
nen Hoheitsgebiet und untereinander die 
Menschenrechte anzuerkennen.16 
 
Auch das Grundgesetz für die Bundesrepub-
lik Deutschland verankert den Schutz der 
Menschenwürde und der Grundrechte als 
höchstes Gut und als Fundament des deut-
schen Staates. So erklärt Artikel 1 des Grund-
gesetzes die Menschenwürde zur unantast-
baren Grundlage aller staatlichen Gewalt und 
des Zusammenlebens aller Menschen. Dabei 
können die Grundrechte unterteilt werden in 
die universellen Menschenrechte, die allen 
Menschen zustehen, und die spezifischen 
Bürgerrechte, die für die Bürger eines Staa-
tes gelten.17 
 
Von zentraler Bedeutung für den internatio-
nalen Menschenrechtsschutz sind darüber 
hinaus der Internationale Pakt über bürger-
liche und politische Rechte (Zivilpakt) und 
der Internationale Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt) 
aus dem Jahr 1966. Während in der Allgemei-
nen Menschenrechtserklärung die Rechte 
definiert werden, handelt es sich bei diesen 
Pakten um völkerrechtlich bindende Ver-
träge der Vereinten Nationen. 
 

 
16 Vgl. Schubert, Klaus; Klein, Martina (2020): 
Menschenrechtskonventionen. In: Das Poli-
tiklexikon. https://www.bpb.de/kurz-
knapp/lexika/politiklexikon/225604/tole-
ranz/, abgerufen am 18.11.2025. 
17 Vgl. Geuther, Gudula (2017): Besondere Merk-
male der Grundrechte. In: Informationen zur 
politischen Bildung (305), S. 14–17, hier: S. 16 f. 
18 Vgl. Institut für Menschenrechte: Internatio-
naler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte. https://www.institut-fuer-menschen-

Der Zivilpakt setzt die in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte formulierten 
Freiheitsrechte in rechtlich bindender Form 
um. Diese sind zum Beispiel das Recht auf Le-
ben, Schutz vor Folter, Religionsfreiheit und 
die Meinungs- und Informationsfreiheit. 
 
Der Sozialpakt verpflichtet Staaten dazu, dis-
kriminierungsfreien Zugang zu wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechten zu 
gewährleisten.18 Diese sind etwa das Recht 
auf einen angemessenen Lebensstandard, 
das Recht auf soziale Sicherheit und auf Bil-
dung.19 
 
III. Verhältnis von Demokratie und Men-
schenrechten 
 
Zwar sind Menschenrechte universell und 
stehen allen Menschen zu, gelten als vor-
staatliche und überstaatliche Rechte und 
sind damit unabhängig von der staatlichen 
Zugehörigkeit, doch sind sie gleichzeitig von 
sich aus nicht vorbestimmt und müssen zwi-
schen Menschen in einem demokratischen 
Prozess ausgehandelt und konkretisiert wer-
den. Da kein anderes Gremium hierfür demo-
kratisch bestimmt ist, erfolgt diese Aushand-
lung und Konkretisierung international not-
wendigerweise über Regierungen.20 
 

rechte.de/menschenrechtsschutz/deutsch-
land-im-menschenrechtsschutzsystem/ver-
einte-nationen/vereinte-nationen-menschen-
rechtsabkommen/zivilpakt-iccpr, abgerufen 
am 19.11.2025]. 
19 Vgl. Peters, Anne; Askin, Elif (2020), S. 5.  
20 Vgl. Haller, Gret (2013): Menschenrechte und 
Demokratie – Freiheit und Gleichheit bedingen 
sich. Im Interview mit Elisabeth Bäschlin. In: 
Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft Mitt-
lerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK) 
(36), S. 5–8, hier: S. 5.  
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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/deutschland-im-menschenrechtsschutzsystem/vereinte-nationen/vereinte-nationen-menschenrechtsabkommen/zivilpakt-iccpr
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Dies stellt einen unabschließbaren und un-
abgeschlossenen politischen Prozess dar.21 
Da sich immer neue Bedrohungen ergeben, 
wurden und werden immer wieder neue 
Menschenrechte proklamiert; Menschen-
rechte erfahren „immer mehr Ausweitungen 
und Verfeinerungen“22. Als Beispiele für neu-
ere Menschenrechte können das Recht auf 
Datenschutz und der Schutz vor genetischer 
Diskriminierung genannt werden.23 
 
Die Staaten sind diejenigen, die die „Men-
schenrechte sichern und gewährleisten“24. 
Erst durch die Anerkennung der Menschen-
rechte durch den Staat werden juristische 
Ansprüche erzeugt und Menschen ermäch-
tigt, die Beeinträchtigung ihrer Rechte anzu-
prangern und ihre Rechte einzufordern.25 Da-
mit Menschenrechte in juristische Rechte 
überführt werden und Geltung erhalten, 
müssen sie deshalb von den Staaten in Ge-
setzesform festgeschrieben werden.26 Dies 
erfolgt durch die Übernahme in nationale 
Verfassungen als Grundrechte und durch de-
ren Beachtung in der Gesetzgebung. Viele In-
halte der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 sind in nationale Ver-
fassungen aufgenommen worden, so auch in 
das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland.27 
 

 
21 Vgl. Debus, Tessa; Kreide, Regina; Krennerich, 
Michael; Mihr, Anja (2008): Editorial. In: Zeit-
schrift für Menschenrechte 2 (1), S. 5–8, hier: 
S. 6. 
22 Peters, Anne; Askin, Elif (2020), S. 10. 
23 Vgl. Peters, Anne; Askin, Elif (2020), S. 6. 
24 Peters, Anne; Askin, Elif (2020), S. 6. 
25 Vgl. Peters, Anne; Askin, Elif (2020), S. 5. 
26 Vgl. Martinsen, Franziska (2019): Grenzen der 
Menschenrechte. Staatsbürgerschaft, Zugehö-
rigkeit, Partizipation. Bielefeld: transcript, hier: 
S. 79 ff. 
27 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 
(2018): 70 Jahre Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte. https://www.bpb.de/kurz-

Indem Menschenrechte als Grundrechte Teil 
von Verfassungen werden, fördern sie die 
Demokratie in dem jeweiligen Staat. Sie 
schützen grundlegende Bedürfnisse und In-
teressen der auf dem Staatsgebiet lebenden 
Menschen, die ihre Würde, Freiheit und 
Gleichheit betreffen.28 Indem Freiheit und 
Gleichheit des Individuums gelten, wird erst 
dessen politische Teilhabe ermöglicht und 
kann sich Demokratie verwirklichen.29 
 
Sieht eine Person ihre Rechte verletzt, ist 
vorgesehen, dass zunächst der innerstaatli-
che Weg durch die Instanzen durchlaufen 
werden muss.30 Nach dessen Erschöpfung 
besteht das Recht zu einer Individualbe-
schwerde vor dem zuständigen Gerichtshof 
für Menschenrechte. Für Europa ist dies der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
mit Sitz in Straßburg.31 
 
Ebenso können Staaten die Verletzung von 
Menschenrechten in einem anderen Land 
kritisieren. Mit der Unterzeichnung der Ver-
träge ist es „keine Einmischung in innere An-
gelegenheiten mehr, wenn vom Ausland die 
Verletzung der Menschenrechte in einem an-
deren Land aufgedeckt und angeprangert 
wird“.32 
 

knapp/hintergrund-aktuell/282210/70-jahre-
allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte/, 
abgerufen am 19.11.2025. 
28 Vgl. Peters, Anne; Askin, Elif (2020), S. 4–7. 
29 Vgl. Martinsen, Franziska (2019), S. 211 ff. 
30 Vgl. Forsthuber, Friedrich (2019), S. 500. 
31 Entsprechend den regionalen Menschen-
rechtsverträgen existieren außerdem der Inter-
amerikanische Gerichtshof für Menschenrechte 
und der Afrikanische Gerichtshof für Men-
schenrechte und Rechte der Völker. Für arabi-
sche Staaten existiert ein solcher Gerichtshof 
nicht (vgl. Peters, Anne; Askin, Elif [2020], 
S. 8 f.). 
32 Schubert, Klaus; Klein, Martina (2020). 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/282210/70-jahre-allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/282210/70-jahre-allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/282210/70-jahre-allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte/
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Menschenrechte bauen auf demokratischen 
Prinzipien auf und sind gleichzeitig Grund-
lage der Prinzipien des Gleichheits- und des 
Freiheitsgedankens in Verfassungen, wo-
durch sie die Demokratie formen und stär-
ken. Demgegenüber stehen Menschenrechte 
und Demokratie auch in einem Spannungs-
feld zueinander.33 Dieses Spannungsfeld be-
zieht sich auf den „Grundwiderspruch zwi-
schen dem […] Rechtsstaatsprinzip und dem 
Demokratieprinzip“34. Einerseits gelten Men-
schenrechte allgemein als Rechtsprinzipien, 
die der Demokratie vorgegeben sind; ande-
rerseits besteht im reinen Demokratieprinzip 
die Gefahr, dass die normative Kraft der Men-
schenrechte beschränkt wird.35  
 
Würde Demokratie lediglich im Sinne der 
„Herrschaft der Mehrheit“36 verstanden, so 
könnten auch Mehrheitsentscheidungen, die 
Grundrechte verletzen, als demokratisch an-
gesehen werden. Es könnte sogar undemo-
kratisch und als Beschneidung der demokra-
tischen Selbstbestimmung37 erscheinen, 
wenn Gerichte parlamentarische Mehrheits-
entscheidungen, die Grundrechte einschrän-
ken, in Frage stellen.38 
 
Doch ist Demokratie mehr als ihre Mini-
maldefinition, die neben Wahlen vor allem 
auf Volkssouveränität und Mehrheitsent-

 
33 Vgl. Kirchgässner, Gebhard (2010): Direkte De-
mokratie und Menschenrechte. In: Jahrbuch für 
Direkte Demokratie 2009, S. 66–89, hier: S. 72. 
34 Kirchgässner, Gebhard (2010), S. 72. 
35 Vgl. Martinsen, Franziska; Meisterhans, Nadja; 
Schmalz-Bruns, Rainer (2008): Menschenrechte 
und Demokratie – eine kosmopolitische Per-
spektive. In: Zeitschrift für Menschen-
rechte 2 (1), S. 26–44, hier: S. 28. 
36 Bielefeldt, Heiner (2018): Demokratie versus 
Menschenrechte? Warum Menschenrechtsar-
beit auch Demokratiearbeit sein muss. In: Zeit-
schrift für Menschenrechte 12 (2), S. 28–45, hier: 
S. 40 f.  

scheidungen abstellt. „Ein derartiges Aus-
spielen von Demokratie und Menschenrech-
ten, von Mehrheit und Minderheit, wie es von 
autoritären Regimen forciert und teilweise 
unter dem Label der illiberalen Demokratie 
propagiert wird, verkennt, dass der Schutz 
der Menschenrechte kein Hindernis, sondern 
eine Funktionsbedingung nachhaltiger De-
mokratie darstellt.“39 Tatsächlich begrenzen 
die Menschenrechte demokratische Mehr-
heitsentscheidungen. Sie „zähmen“40 die De-
mokratie. Indem Menschenrechte die Macht 
der Mehrheit begrenzen, sichern sie dem Ein-
zelnen zu, dass seine individuellen Rechte 
und Freiheiten nicht „im Namen der Demo-
kratie und unter Berufung auf die Volkssou-
veränität […] zurückgedrängt werden“41. Sie 
„geben die normativen Rahmenbedingungen 
vor, mit denen die demokratischen Ergeb-
nisse kompatibel sein müssen. Sie haben, 
kurz gesagt, eine herrschaftsbeschränkende 
Wirkung auf Demokratie.“42 Das gilt im posi-
tiven Sinne; denn die Menschenrechte si-
chern dem Einzelnen zu, dass seine Interes-
sen auch dann gewahrt sind, wenn er nicht 
zur Mehrheit gehört.43 
 
Für die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung sind die Prinzipien der Gewaltentei-
lung und der Rechtsstaatlichkeit in einem 
Staat unverzichtbar. Nur wenn staatliches 

37 Vgl. Martinsen, Franziska et al. (2019), S. 28. 
38 Vgl. Payandeh, Mehrdad (2019): Warum De-
mokratie und Menschenrechte zwei Seiten ei-
ner Medaille sind. https://www.deutsch-
land.de/de/topic/politik/menschenrechte-
und-demokratie, abgerufen am 20.11.2025. 
39 Payandeh, Mehrdad (2019). 
40 Vgl. Debus, Tessa et al. (Hg.) (2008), S. 6. 
41 Payandeh, Mehrdad (2019). 
42 Debus, Tessa et al. (Hg.) (2008), S. 6. 
43 Vgl. Payandeh, Mehrdad (2019). 

https://www.deutschland.de/de/topic/politik/menschenrechte-und-demokratie
https://www.deutschland.de/de/topic/politik/menschenrechte-und-demokratie
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Handeln an das Gesetz gebunden ist, Gewal-
tenteilung herrscht und die Gerichte unab-
hängig sind, können die Menschenrechte als 
universelle Grundrechte für das Individuum 
gesichert werden und zur Geltung gelangen. 
Dies stellt gerechte Verfahren sicher und gibt 
dem Einzelnen die Möglichkeit, seine Grund-
rechte nötigenfalls gerichtlich einzuklagen.44 
In diesem Zusammenhang wird auch von De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit als siame-
sischen Zwillinge gesprochen.45 Nur in einem 
Rechtsstaat kann somit der Schutz von Men-
schenrechten als Grundrechte gewährleistet 
und Demokratie verwirklicht werden. 

Insgesamt betrachtet sind Menschenrechte 
und Demokratie „wechselseitige Gelingens-
bedingungen politischer Gemeinschaft“46, 
und nur in einem demokratischen Rechts-
staat, der die Menschenrechte garantiert, 
können sie eingefordert werden.47 Dabei 
schlagen sie auch eine Brücke zwischen der 
Mehrheitsmeinung in einer Gesellschaft und 
den zu wahrenden Interessen und Rechten 
des Individuums. 
 

 

 
44 Vgl. Forsthuber, Friedrich (2019), S. 498 f. 
45 Vgl. Forsthuber, Friedrich (2019), S. 498. 

46 Payandeh, Mehrdad (2019). 
47 Vgl. Forsthuber, Friedrich (2019), S. 498 ff. 


